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E i n l a d u n g 

 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Montag, 4. Juni 2012, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sondersitzung des Hauptausschusses ein. 
 
Die Einladung erfolgt gemäß § 2 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
mit verkürzter Ladungsfrist. 
Die Dringlichkeit wird wie folgt begründet: Gegen den Änderungsbescheid der Bezirksregierung 
Düsseldorf bezüglich der Zuwendung des Landes NRW – Stadterneuerung Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme „Ehemalige Nato-Kaserne in Xanten“ kann bis zum 08.06.2012 Klage 
beim Verwaltungsgericht Düsseldorf erhoben werden. Bei Einhaltung der Ladungsfrist von 10 
Werktagen gemäß § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse ist eine 
fristgemäße Vorbereitung und Erhebung der Klage nach der Entscheidung des 
Hauptausschusses nicht möglich. 
 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister 
  
2 Fragestunde für Einwohnerinnen oder Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 i.V. mit § 19 der 

Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
  
3 Klage gegen das Land NRW 

hier: Änderungsbescheid Nr. 04/011/12 zum Zuwendungsbescheid Nr. 04/84/96 vom 
30.10.1996  
Zuwendung des Landes NRW – Stadterneuerung für die Städtebauliche Ent- 
wicklungsmaßnahme „Ehemalige NATO-Kaserne mit Umfeld“ 
 

 Drucksache Nr. St 09/776 
 

4 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind. 

  
5 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
6 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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B. Nichtöffentlicher Teil 
 
1 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung  

zu behandeln sind. 
  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
  

 
 
Xanten, 23.05.2012 
 
 
Strunk 
Bürgermeister 

 


